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Tarifordnung zum Reglement der Musikschule Stansstad 
 

 
Der Schulrat von Stansstad,  

gestützt auf Art. 12a des Bundesgesetzes vom 11. Dezember 2009 über die Kulturförderung 
(Kulturförderungsgesetz, KFG), Art. 82 der Kantonsverfassung, Art. 87 des Gesetzes vom 28. 
April 1974 über die Organisation und Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz GemG) und 
Art. 15 des Reglements vom 01.06.2023 über die Musikschule Stansstad (Reglement über die 
Musikschule Stansstad) 

beschliesst: 

 
1. TARIFE  

1.1 Kinder und Jugendliche in Ausbildung bis zum 20. Altersjahr 

Semestergebühr    30 Min.  45 Min. 60. Min. 
Einzelunterricht wöchentlich   CHF 365 CHF 525 CHF 665 
Einzelunterricht 14-täglich   CHF 204  CHF 273  CHF 353  
oder zu zweit wöchentlich* 
 

Workshop und Ensembles ohne    CHF 110 
Instrumentalunterricht     
 

Workshop und Ensembles zusätzlich zum   kostenlos 
Instrumentalunterricht 
 
Erwachsene und Auswärtige 
Einzelunterricht wöchentlich   CHF 1010 CHF 1490 CHF 1980 
Einzelunterricht 14-täglich   CHF   550 CHF   780 CHF 1010 
oder zu zweit wöchentlich* 
 
Abonnemente (nur für Erwachsene) 
5   Lektionen Einzelunterricht à 45 Min. (6 Monate gültig) CHF 455 
10 Lektionen Einzelunterricht à 45 Min. (12 Monate gültig) CHF 865  
 
Workshops (ab 5 Personen) wöchentlich   CHF 390 
Workshops (ab 5 Personen) 14-täglich   CHF 220 
 
* Unterricht zu zweit nur möglich, wenn nach Rücksprache mit der Lehrkraft didaktisch sinnvolle 
Zweiergruppe gebildet werden kann. Konditionen für Dreiergruppen auf Anfrage.  
   
1.2 Familienermässigung 
Besuchen zwei Kinder einer Familie die Musikschule, gelangt ein Familienrabatt von 10% in 
Abzug, bei drei Kindern von 20%, ab vier Kindern von 30%. 
 
1.3 Finanzielle Unterstützung 
Bei wirtschaftlich bescheidener Situation der Eltern werden Vergünstigungen angeboten.  
Die Musikschule kann bei steuerbarem Familieneinkommen bis CHF 45'000 eine 
Tarifermässigung gewähren. Das schriftliche Gesuch ist der Schulgemeinde zusammen mit der 
Anmeldung einzureichen. 
 
2. INKRAFTTRETEN 

Diese Tarifordnung tritt unter Vorbehalt des fakultativen Referendums und der Genehmigung 
durch den Regierungsrat am 1. August 2023 in Kraft. 

6362 Stansstad, 28.06.2023 
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